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Gesetz 
vom 20. Oktober 2011 

über die Abänderung des 
Familienzulagengesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 18. Dezember 1985 über die Familienzulagen (Fami-
lienzulagengesetz; FZG), LGBl. 1986 Nr. 28, in der geltenden Fassung, 
wird wie folgt abgeändert: 

Art. 29 Abs. 3 

3) Sobald und solange eine anspruchsberechtigte Person Zwillinge 
oder mehr als zwei zulagenberechtigte Kinder hat, beträgt die Kinderzu-
lage monatlich 330 Franken für jedes Kind. Stirbt eines dieser zulagenbe-
rechtigten Kinder, so bleibt der erhöhte Ansatz für die verbleibenden 
Kinder bestehen. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 61/2011 und 107/2011 
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Art. 45 

Beitragspflicht der Arbeitgeber 

Beitragspflichtig sind alle Arbeitgeber gemäss Art. 47 des Gesetzes 
über die Alters- und Hinterlassenenversicherung für ihre Arbeitnehmer, 
die gemäss Art. 36 des Gesetzes über die Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung der Beitragspflicht unterstellt sind. Der Beitrag beträgt 1.9 % 
des massgebenden Lohnes gemäss Art. 38 des Gesetzes über die Alters- 
und Hinterlassenenversicherung. 

Art. 46 

Beitragspflicht der Selbständigerwerbenden, der Arbeitnehmer ohne 
beitragspflichtigen Arbeitgeber, der Nichterwerbstätigen und der der Be-

steuerung nach Aufwand unterstehenden Personen 

1) Die bei der Alters- und Hinterlassenenversicherung obligatorisch 
versicherten Selbständigerwerbenden sowie die Arbeitnehmer nicht bei-
tragspflichtiger Arbeitgeber haben einen jährlichen Beitrag von 1.9 % auf 
das bei der Alters- und Hinterlassenenversicherung beitragspflichtige 
Einkommen zu entrichten. 

2) Die bei der Alters- und Hinterlassenenversicherung obligatorisch 
versicherten Nichterwerbstätigen und die der Besteuerung nach Auf-
wand unterstehenden Personen haben einen jährlichen Beitrag von 1.9 % 
des gemäss Art. 63quinquies des Gesetzes über die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung angerechneten Erwerbseinkommens zu entrichten. 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 20. Oktober 2011 
betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Alters- und Hinterlas-
senenversicherung in Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Dr. Klaus Tschütscher 
Fürstlicher Regierungschef 


